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Sehr geehrter Herr Oliver T., 

vielen Dank für Ihren Antrag auf Informationszugang vom 28. Oktober 2019. 

Mit Ihrer E-Mail vom 28. Oktober 2019 beantragen Sie nach § 1 Abs. 1 Informationsfrei-

heitsgesetz Unterlagen zu einer von Ihnen vermuteten  „Zusammenarbeit bzw. Kooperati-

on“ zwischen der Internetplattform "Frag-den-Staat" und dem Bundesbeauftragten für 

den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI). Ich verstehe Ihren IFG-Antrag dahin-

gehend, dass Sie Zugang zu evtl. hausinternen allgemeinen Regelungen zu einer auf Ge-

setz oder Vereinbarung  beruhenden Kooperation  begehren. 

Eine solche Kooperation/ Zusammenarbeit existiert nicht, da es sich bei dem BfDI um eine 

eigenständige und unabhängige oberste Bundesbehörde handelt und der BfDI in der Aus-

übung seines Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen ist. Die Internet-

Plattform www.FragdenStaat.de ist eine unabhängige, von der Open Knowledge Founda-

tion Deutschland e.V. getragene zivilgesellschaftliche Initiative, die ihrerseits unabhängig 

von staatlichen Institutionen agiert.  

Für die Bearbeitung von Eingaben nach § 12 Abs. 1 und IFG-Anträgen, die beim BfDI  über 

die Plattform eingehen, gibt es keine speziellen hausinternen Regelungen. Hier gelten die  

gesetzlichen Regelungen des IFG (für beide Verfahrensarten) und ergänzend die gesetzli-
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Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen 

bei allen Antwortschreiben unbedingt an. 

   

Per Email an:  

o.t.3bbz2t2nwz@fragdenstaat.de 
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beiden Verfahrensarten die Vorgaben des Datenschutzrechtes zu beachten.  

Sollten Sie die Übersendung eines rechtsmittelfähigen Bescheides wünschen, bitte ich um 

die Mitteilung einer zustellfähigen Postadresse. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Schlögel 
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